
Beilage I

















































































































































































































































































































































































kpmg 
Österreichische Volkspartei, Bundespartei, Wien 

Bericht über die Prüfung des Rechenschaftsberichts für das Kalenderjahr 2021 

5. Dezember 2023

Prüfungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht 

Prüfungsvermerk 

Wir haben den Rechenschaftsbericht der 

Österreichische Volkspartei, Bundespartei, 
Wien, 

für das Kalenderjahr vom 1. Jänner 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach pflichtgemäßer Prüfung auf Grund der Bücher der politischen Partei sowie der von den 
Leitungsorganen oder den vertretungsbefugten Personen erteilten Aufklärungen und Nachweise 
entspricht der Rechenschaftsbericht in dem geprüften Umfang den Vorschriften des Parteien-
gesetzes 2012. 

Grundlage für den Prüfungsvermerk 

Wir haben unsere Prüfung des Rechenschaftsberichts in Übereinstimmung mit den österrei-
chischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze 
erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA), im Speziellen ISA 805 
(Revised) 2016. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Grundsätzen und Standards sind im 
Abschnitt "Verantwortlichkeiten der Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des Rechenschaftsbe-
richts" weitergehend beschrieben. 

Wir sind von der Partei unabhängig in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Parteienge-
setzes und berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unseren 
Prüfungsvermerk zu dienen. 

Hervorhebung von Sachverhalten 

Wir weisen auf die §§ 5 bis 7 PartG hin, die die Rechnungslegungsgrundlage des Rechenschafts-
berichts beschreiben. Der Rechenschaftsbericht umfasst die Aufstellung über die Einnahmen 
und Ausgaben (§ 5 Abs 4 und 5 PartG) der Bundesorganisation, der neun Landesorganisationen 
und der nicht territorialen Gliederung, die Angabe der Summe der Einnahmen und der Ausgaben 
der Bezirks- und Gemeindeorganisationen sowie die Angabe der Wahlwerbungsausgaben (§ 4 
PartG). Als Anlagen sind die Liste der territorialen und nicht territorialen Gliederungen (Landes-, 
Bezirks- und Gemeindeorganisationen, § 5 Abs 1a PartG), die Liste der Beteiligungsunternehmen 
(§ 5 Abs 6 PartG), die Spendenliste (§ 6 Abs 2 PartG), die Sponsoringliste (§ 7 Abs 1 PartG) und
die Inseratenliste (§ 7 Abs 2 PartG) angeschlossen. Der Rechenschaftsbericht wurde aufgestellt,
um entsprechend dem PartG öffentliche Rechenschaft über die Einnahmen und Ausgaben der
politischen Partei und ihrer territorialen und nicht territorialen Gliederungen zu geben. Folglich ist
der Rechenschaftsbericht möglicherweise für einen anderen Zweck nicht geeignet.



kpmg 
Österreichische Volkspartei, Bundespartei, Wien 

Bericht über die Prüfung des Rechenschaftsberichts für das Kalenderjahr 2021 

5. Dezember 2023

Weiters weisen wir auf bestehende natürliche Grenzen bei der Prüfung des Rechenschaftsbe-
richts in Bezug auf die Überprüfung der Vollständigkeit der erhaltenen Spenden hin. Aufgrund 
unserer Befugnisse als Rechenschaftsprüfer können wir nur Sachverhalte überprüfen, welche in 
den Systemen der Partei erfasst sind bzw uns durch Vertreter der Partei bekannt gegeben 
wurden. Spendensachverhalte, welche vollständig außerhalb der Erfassung der Partei liegen, wie 
etwa durch Dritte oder Beteiligungsunternehmen der Partei beauftragte und bezahlte Fremd-
leistungen zugunsten der Partei, können durch die Partei und in der Folge durch unsere Prüfung 
nur dann erfasst werden, wenn diese durch Hinweisgeber bekannt und/oder durch Gerichts-
urteile hinsichtlich ihrer Zuordnung zur Partei bestätigt worden sind. Unsere Prüfungsbefugnis 
erstreckt sich ausschließlich auf Systeme und Unterlagen der Partei, nicht aber auf in Systemen 
Dritter erfassten Informationen und Unterlagen. 

Wir verweisen auf die Erläuterung im Rechenschaftsbericht 2. Berichtsteil, Seite 25, wo be-
schrieben wird, dass die Zweigvereine des Vereins Jungbauernschaft/Landjugend Tirol nicht in 
den Einnahmen und Ausgaben auf Bezirks- und Gemeindeebene gemäß § 5 Abs 1 PartG ent-
halten sind. 

Wir verweisen auf die Erläuterung im Rechenschaftsbericht 2. Berichtsteil, Seite 31, wo be-
schrieben wird, dass der Verein Österreichischer Seniorenbund nicht in den Einnahmen und 
Ausgaben gemäß § 5 Abs 4 und 5 PartG enthalten sind. 

Weiters weisen wir klarstellend auf die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom 
13. Dezember 2016 (E 729/2016-18) hin, welche festlegt, dass die in § 4 Abs 1 PartG normierte
Wahlwerbungskostenbeschränkung nur Nationalratswahlen, Wahlen zum Europäischen
Parlament oder die Wahl des Bundespräsidenten umfasst. Demzufolge umfasst der Rechen-
schaftsbericht nur Angaben zur Einhaltung der Wahlwerbungkostenbeschränkung gemäß § 5
Abs 3 PartG, sofern es sich um Nationalratswahlen, Wahlen zum Europäischen Parlament oder
die Wahl des Bundespräsidenten handelt.

Unser Prüfungsurteil ist im Hinblick auf diese Sachverhalte nicht eingeschränkt. 

Verantwortlichkeiten des Leitungsorgans für den Rechenschaftsbericht 

Das Leitungsorgan der Partei ist verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts 
und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den Vorschriften des PartG aufgestellt wird. 
Ferner ist das Leitungsorgan verantwortlich für die internen Kontrollen, die es als notwendig er-
achtet, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Das Leitungsorgan der Partei ist auch verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses der Partei. 

Verantwortlichkeiten der Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des 
Rechenschaftsberichts 

Unsere Ziele sind hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und einen Prüfungsvermerk zu erteilen. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen 
Entscheidungen der Adressaten des Rechenschaftsberichts beeinflussen. 



Österreichische Volkspartei, Bundespartei, Wien 
Bericht über die Prüfung des Rechenschaftsberichts für das Kalenderjahr 2021 

In Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, 
die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus gilt: 

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter - falscher Darstellungen im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unseren Prüfungsvermerk zu dienen. Das 
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Prüfung des Rechenschaftsberichts relevanten 
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
des internen Kontrollsystems der Partei abzugeben. 

-- Wir beurteilen die Angemessenheit der vom Leitungsorgan angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Leitungsorgan gegebenenfalls näherungs-
weise ermittelten Werte im Rechenschaftsbericht und in den Anlagen. 

Unsere Verantwortlichkeit und Haftung ist analog zu § 275 Abs 2 UGB (Haftungsregelungen bei 
der Abschlussprüfung einer kleinen oder mittelgroßen Gesellschaft) gegenüber der Partei und 
auch gegenüber Dritten mit insgesamt 2 Millionen Euro begrenzt. 

Wien 

5. Dezember 2023 

LLP Wirtschaftsprüf , ,' i teuerberatung GmbH 

Markus Leonhard 
Wirtschaftsprüfer 

KPMG Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

Bernhard Mechtler 
Wirtschaftsprüfer 

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichts mit unserem Prüfungsvermerk darf nur 
in der von uns bestätigten Fassung erfolgen. Dieser Prüfungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den 
deutschsprachigen und vollständigen Rechenschaftsbericht. 


